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Kontrollen und Sanktionen von Agrarumweltmaßnahmen
nach dem neuen ELER-Recht

Was sind die wichtigsten Änderungen nach dem ELER-R echt in Bezug
auf die Kontrollen von Agrarumweltmaßnahmen?

�� 1.1. Es gibt eine spezielle Kontrollverordnung – VO ( EG) Nr.
1975/2006 der Kommission vom 7. Dez. 2006

          Es besteht nicht die Möglichkeit, auf die  Kontroll-VO als Ganzes 
einzugehen, aber die für AUM bedeutsamsten Vorschri ften,

Art. 16 und Art. 18 werden später noch angesprochen  werden.



Kontrollen und Sanktionen von Agrarumweltmaßnahmen
nach dem neuen ELER-Recht

�� 2.2. Gute fachliche Praxis

� Cross-Compliance

� Konsequenz:      Cross-Compliance wird in Deutschland ergänzt um
    Anforderungen aus dem nationalen Düngerecht 

(Phosphor)



ELER-Kontrollverordnung (EG) Nr. 1975/2006

� Die nachfolgenden Bilder sollen die Notwendigkeit eines länder-
übergreifenden Abgleichs  von beantragten Flächen, aber auch die
Besonderheiten des Abgleichs von Flächen bei flächengebundenen
Fördermaßnahmen der 2. Säule, z. B. AUM und den Abgleich
festgestellter Verstöße gegen Verpflichtungen und Auflagen auf den
Flächen verdeutlichen:













ELER-Kontrollverordnung (EG) Nr. 1975/2006

� Für die Kontrolle von AUM wichtig:

� Art. 16: Kürzungen und Ausschlüsse bei flächen-
bezogenen Maßnahmen (Flächenverzeichnis)

� Art. 18: Kürzungen und Ausschlüsse bei Nichterfüllung
der Förderkriterien (Auflagen und Verpflichtungen)



Art. 16: Kürzungen und Ausschlüsse bei flächen-
bezogenen Maßnahmen

� Keine Probleme bereitet:  Vermessen von Flächen

Hierfür gibt es zwei Verfahren:

–  entweder per Satelliten- oder Luftbildauswertung,

–  oder als physische Kontrolle auf den Flächen selbst.

Hierbei besteht die Möglichkeit, entweder mit GPS die Flächen zu
messen oder bei einfachen Geometrien nach Inaugenscheinnahme
die Größen anhand von Orthophotos am Laptop zu bestimmen.



bis 3% Abweichung (max. 2 ha) nur Anpassung der Prämie

< 3% bis 20% Abweichung      Doppelte der festgestellten Differenz

< 20%      keine Beihilfe in der Maßnahme/Untermaßnahme

< 30% innerhalb derselben              im Kalenderjahr keine Beihilfen für alle 
   Kulturgruppe      Maßnahmen desselben Artikels

< 50% innerhalb derselben               zusätzliche Kürzung in Höhe des
   Kulturgruppe                        Betrags, der der festgestellten Differenz entspricht 

bei Vorsatz      im ELER-Jahr keine Beihilfen für alle Maßnahmen
desselben Artikels

� Als schwieriger stellt sich die Anwendung der Sankti onsvorschriften
dar. Man unterscheidet verschiedene Sanktionsstufen:

Art. 16: Kürzungen und Ausschlüsse bei flächen-
bezogenen Maßnahmen



Art. 16: Kürzungen und Ausschlüsse bei flächen-
bezogenen Maßnahmen

�   Zuordnung der AUM zu Kulturgruppen

� Die Kulturgruppe wird definiert als „alle Parzellen eines Antrags, für die in
derselben Maßnahme/Untermaßnahme der gleiche Beihilfesatz gezahlt wird“.

� Da in NRW für alle Maßnahmen der AUM unterschiedliche Beihilfesätze
gezahlt werden, bildet jede Maßnahme eine eigene Kulturgruppe.

� Für NRW und angrenzende Bundesländer Niedersachsen, Hessen und
Rheinland-Pfalz gilt, dass es hier keine einheitlichen Kulturgruppen im Sinne
der vorgenannten Definition gibt



Die Ausführungen auf den beiden vorangegangenen Folien lesen sich ja
recht flüssig und sie sind wohl auch logisch aufgebaut, aber wie so oft
steckt hier auch die Tücke im Detail und es hat sich in Deutschland
zunächst eine Unterarbeitsgruppe und zuletzt  die Bund-Länder-AG
InVeKoS dieser Thematik angenommen.

Es existiert bisher ein Entwurf einer Programmbeschreibung, der schon
erheblichen Umfang angenommen hat. Dies alles hier vorzustellen und zu
erläutern, würde das Thema dieses Vortrags sprengen.

Art. 16: Kürzungen und Ausschlüsse bei flächen-
bezogenen Maßnahmen



� Beispiel für Betroffenheit von den Sanktionsstufen bei
ausgewählten AUM

7123.190
Anlage von

Uferrandstreifen

071.369Ökolandbau

0303.638Extensivierung DGL

1239Extensivierung AL

Flächenabweichung
< 20%

Flächenabweichung
<3% bis 20%

Zahl der
Antragsteller

Maßnahme

Art. 16: Kürzungen und Ausschlüsse bei flächen-
bezogenen Maßnahmen



� Aus der Tabelle auf der vorangegangenen Folie ist ersichtlich, dass die
höheren Sanktionsstufen in NRW nur bei wenigen Einzelfällen zur
Anwendung kommen.

� Es ist davon auszugehen, dass dies - zumindest in der Tendenz - in den
anderen Ländern ähnlich aussieht.

� Ausschlaggebend hierfür sind die im Zeitalter von GIS, GPS  und
Luftbildauswertung erheblich verbesserten Kontrollmöglichkeiten der
Flächen, so dass viele grobe Schnitzer inzwischen ausgemerzt sind.

Art. 16: Kürzungen und Ausschlüsse bei flächen-
bezogenen Maßnahmen



Abgrenzung von Art. 16 zu Art. 18 der VO 1975/2006

� Einen möglichen Ansatz, die Kontrollen klarer zu strukturieren, sehe ich
darin,

� konsequent den Grundsatz anzuwenden, über den Art. 16 nur
tatsächliche Abweichungen der Flächengröße zu sanktionieren

� und alle Verstöße gegen Verpflichtungen und Auflagen, die sich aus
der konkreten Regelung der AUM ergeben, nach Art. 18 zu
sanktionieren und nicht durch Aberkennung der betroffenen Flächen.



Abgrenzung von Art. 16 zu Art. 18 der VO 1975/2006

� Der Text von Art. 18 lässt nach meiner Ansicht eine solche Interpretation
zu Abs. 1 lautet:

� „Werden mit der Beihilfegewährung verbundene Verpflichtungen,
ausgenommen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der angegebenen
Fläche bzw. angegebenen Zahl von Tieren, nicht erfüllt, so wird die
beantragte Beihilfe gekürzt oder verweigert.“

� Wenn also beispielsweise ein Landwirt die vorgegebene
Mindestbeweidungsdichte nicht einhält, muss ich nicht die betreffende
Fläche aberkennen, sondern kann die Beihilfe nach der Beeinträchtigung
der Förderziele durch diesen Verstoß kürzen.



Art. 18: Kürzungen und Ausschlüsse bei Nichterfüllun g
             der Förderkriterien

� In NRW werden alle Verpflichtungen, Anforderungen und Auflagen, die
sich aus den Bewirtschaftungspaketen von Agrarumweltmaßnahmen
ergeben, nach Art. 18 sanktioniert. Hier liegt aus meiner Sicht ein
entscheidender Vorteil der neuen Kontrollverordnung 1975/2006. Es ist
möglich, Sanktionen anhand der Beurteilung von Schwere, Ausmaß und
Dauer und dem Grad der Beeinträchtigung der Förderziele durch den
festgestellten Verstoß festzusetzen.

� Es besteht damit die Möglichkeit, individueller auf den festgestellten
Verstoß zu reagieren als nach dem Art. 16 – Verfahren  über die
Aberkennung von Flächen.



Cross-Compliance bei ELER-Fördermaßnahmen

� Annahme:
� Antragsteller, die an Agrarumweltmaßnahmen teilnehmen, stellen kein

größeres Risiko in Bezug auf CC-Verstöße dar als Antragsteller, die
nur Direktbeihilfe beantragen.

� Für die Risikoanalyse sind alleine Kriterien und Merkmale maßgebend,
die sich aus der Größe der bewirtschafteten Flächen, der Lage (ggf. in
Schutzgebieten), der Tierhaltung, der Tierdichte, der Erkenntnisse aus
vorangegangenen Kontrollen u.s.w. ergeben.

� Die Teilnahme an Agrarumweltmaßnahmen spielt deshalb bei der
Auswahl von CC-Kontrollbetrieben keine entscheidende Rolle.



Cross-Compliance bei ELER-Fördermaßnahmen

� Bei den Antragstellern von Agrarumweltmaßnahmen handelt es sich bei
einem sehr hohen Anteil (in NRW über 95% der Antragsteller) um
dieselben Personen (Betriebsleiter), die auch Direktbeihilfen für ihre
landwirtschaftlichen Flächen beziehen.

� Insoweit ändert sich die Grundgesamtheit der zur Einhaltung von Cross-
Compliance-Anforderungen verpflichteten Zuwendungsempfänger nur
verhältnismäßig geringfügig.

� Auch die Zahl der tatsächlich zu prüfenden Stichprobenbetriebe nimmt nur
unerheblich zu.



Cross-Compliance bei ELER-Fördermaßnahmen

� Es muss jedoch sichergestellt werden, dass aus der Gruppe der
Teilnehmer an Agrarumweltmaßnahmen mindestens 1% einer
systematischen CC-Kontrolle unterzogen werden.

� Um dies zu gewährleisten, wird die Grundgesamtheit aller Antragsteller
geteilt, und zwar in

� Antragsteller nur 1. Säule,
� Antragsteller 1. und 2. Säule,
� Antragsteller nur 2. Säule.



Verteilung der Antragsteller 2007 in NRW
insgesamt 49.472 Antragsteller

1. Säule 

 38.175

1. und 2. Säule

11.195

2. Säule
102



Auswertung der CC-Kontrollen 2007 nach Antragstelle rgruppen

15917,9 %3391.89949.472Zusammen:

0-/-011022. Säule

4718,0 %9954911.1951. u. 2. Säule

11217.8 %2401.34938.1751. Säule

Beanstandung

Cross-Check

davon in syst. CC-Kontrolle

 insgesamt      beanstandet     %-Wert
Anzahl

Antrag-
steller



5-Jahres-Verpflichtung nach Art. 39 Abs. 3

� Art. 39 Abs. 3  2. Unterabsatz lautet:

„Verpflichtungen sind in der Regel für einen Zeitraum von fünf bis sieben
Jahren einzugehen“

� Aus Sicht der Zahlstelle wie auch der Fachreferate wäre es
wünschenswert, wenn hier etwas mehr Flexibilität mögli ch wäre.



5-Jahres-Verpflichtung nach Art. 39 Abs. 3

� Lösung: 5 Jahre plus „X“

� „5 Jahre“ bedeutet, dass bei Flächen, auf denen erstmals eine
Agrarumweltmaßnahme bewilligt wird, eine Verpflichtungszeit von
mindestens 5 Jahren obligatorisch ist.

� „X“ bedeutet, dass im Anschluss je nach Maßnahme und Lage des
Einzelfalls auch kürzere Folgezeiträume vereinbart werden können.


